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1. Anlass und Gebietsübersicht 

Anlass Das Grundstück der Neuapostolischen Kirche Bietigheim-Bissingen 
soll für den sozialen Wohnungsbau umgenutzt werden. Hierfür ist 
eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich. Im Rahmen der 
Änderung des Bebauungsplanes wurde vom Landratsamt eine arten-
schutzrechtliche Einschätzung gefordert, um das Eintreten von arten-
schutzrechtlichen Verbotstatbeständen ausschließen zu können. Die-
se Relevanzprüfung wurde im Mai 2019 abgeschlossen (faktorgruen). 
Seitdem ist das Grundstück ungenutzt. Im vorliegenden Gutachten 
erfolgt nach neuerlicher Geländebegehung (2023) eine Plausibilisie-
rung der Relevanzprüfung.  

Lage des Plangebiets Die Änderung des Bebauungsplanes betrifft das Grundstück Blumen-
str. 7, Flurstück 1537/2 in Bietigheim-Bissingen. Das Grundstück ist 
ca. 1.400 m² groß und mit einem Kirchengebäude und einem Park-
platz bebaut. Es befindet sich in zentraler Lage des Stadtteils Bissin-
gen in einer inhomogenen Umgebungsstruktur mit Einfamilien- und 
Mehrfamilienhäusern, sowie einem landwirtschaftlichen Betrieb. 

 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes  
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2. Rahmenbedingungen und Methodik 

2.1 Rechtliche Grundlagen 

Zu prüfende Verbotstat-
bestände 

Ziel des besonderen Artenschutzes sind die nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 
und 14 BNatSchG besonders und streng geschützten Arten, wobei 
die streng geschützten Arten eine Teilmenge der besonders ge-
schützten Arten darstellen. Maßgeblich für die artenschutzrechtliche 
Prüfung sind die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 
BNatSchG, die durch § 44 Abs. 5 BNatSchG eingeschränkt werden. 

Nach § 44 Abs. 1 BNatSchG ist es verboten 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzu-
stellen, sie zu fangen, zu verletzen oder zu töten oder ihre Ent-
wicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen 
oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäi-
schen Vogelarten während der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mau-
ser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu stören; 
eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der 
Erhaltungszustand der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- und Ruhestätten der wild lebenden Tiere der be-
sonders geschützten Arten aus der Natur zu entnehmen, zu be-
schädigen oder zu zerstören. 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre 
Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, sie oder ihre 
Standorte zu beschädigen oder zu zerstören. 

Neben diesen Zugriffsverboten gelten Besitz- und Vermarktungsver-
bote. 

Anwendungsbereich Nach § 44 Abs. 5 BNatSchG gelten bei Eingriffen im Bereich des 
Baurechts und bei nach § 17 Abs. 1 oder 3 BNatSchG zugelassenen 
Eingriffen in Natur und Landschaft die aufgeführten Verbotstatbe-
stände nur für nach europäischem Recht geschützten Arten, d. h. die 
in Anhang IV der FFH-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG, FFH-RL) auf-
geführten Arten und die europäischen Vogelarten. In der hier vorge-
legten speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung werden daher nur 
diese Arten behandelt. 

In einer Rechtsverordnung nach § 54 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG können 
zusätzlich sogenannte „Verantwortungsarten“ bestimmt werden, die 
in gleicher Weise wie die o.g. Arten zu behandeln wären. Da eine 
solche Rechtsverordnung bisher nicht vorliegt, ergeben sich hieraus 
aktuell noch keine zu berücksichtigen Arten. 

Tötungs- und Verletzungs-
verbot 

Es liegt dann kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 1 
BNatSchG vor, wenn durch den Eingriff / das Vorhaben das Tötungs- 
und Verletzungsrisiko für Exemplare der betroffenen Arten nicht signi-
fikant erhöht wird und zugleich diese Beeinträchtigung nicht vermie-
den werden kann. Ebenfalls liegt dieser Verbotstatbestand nicht vor, 
wenn Tiere im Rahmen einer Maßnahme, die auf ihren Schutz vor 
Tötung / Verletzung und der Verbringung in eine CEF-Fläche dient, 



 
  

 

Neuapostolische Kirche Süddeutschland K.d.ö.R., Neubebauung Blumenstr. 7, Bietigheim-Bissingen, Plausibilisierung der artenschutzrechtlichen 
Relevanzprüfung 3 
Stand: 25.11.2024 

unvermeidbar beeinträchtigt werden.  

Störungsverbot Eine Störung liegt vor, wenn Tiere aufgrund einer unmittelbaren 
Handlung ein unnatürliches Verhalten zeigen oder einen erhöhten 
Energieverbrauch aufweisen. Sie kann aufgrund von Beunruhigungen 
oder Scheuchwirkungen, beispielsweise infolge von Bewegungen, 
Licht, Wärme, Erschütterungen, häufige Anwesenheit von Menschen, 
Tieren oder Baumaschinen, Umsiedeln von Tieren, Einbringen von 
Individuen in eine fremde Population oder aber auch durch Zer-
schneidungs-, Trenn- und Barrierewirkungen eintreten (vgl. LAUFER 
2014). 

Es liegt dann kein Verbotstatbestand vor, wenn sich durch die Stö-
rung der Erhaltungszustand der lokalen Population nicht verschlech-
tert und somit die Störung nicht als erheblich einzustufen ist. 

Vorgezogene Ausgleichs-
maßnahmen 
(CEF-Maßnahmen) 

Es liegt dann kein Verbotstatbestand im Sinne des § 44 Abs. 1 Nr. 3 
BNatSchG vor, wenn die ökologische Funktion der von dem Eingriff 
betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen Zusam-
menhang weiterhin erfüllt ist. Gegebenenfalls können hierfür auch 
vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen (CEF-Maßnahmen) festgelegt 
werden. Die Wirksamkeit von CEF-Maßnahmen muss zum Zeitpunkt 
des Eingriffs gegeben sein, um die Habitatkontinuität sicherzustellen. 
Da CEF-Maßnahmen ihre Funktion häufig erst nach einer Entwick-
lungszeit in vollem Umfang erfüllen können, ist für die Planung und 
Umsetzung von CEF-Maßnahmen ein zeitlicher Vorlauf einzuplanen. 

Ausnahme Wenn ein Eingriffsvorhaben bzw. die Festsetzungen eines Bebau-
ungsplanes dazu führen, dass Verbotstatbestände eintreten, ist die 
Planung grundsätzlich unzulässig. Es ist jedoch nach § 45 BNatSchG 
eine Ausnahme von den Verboten möglich, wenn: 

• zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses 
vorliegen 

• und es keine zumutbaren Alternativen gibt 

• und der günstige Erhaltungszustand für die Populationen von 
FFH-Arten trotz des Eingriffs gewährleistet bleibt bzw. sich der 
Erhaltungszustand für die Populationen von Vogelarten nicht ver-
schlechtert, z. B. durch Maßnahmen zur Sicherung des Erhal-
tungszustands in der Region (FCS-Maßnahmen). 

 

2.2 Methodische Vorgehensweise 

2.2.1 Schematische Abfolge der Prüfschritte 

Grobgliederung Die artenschutzrechtliche Prüfung erfolgt in zwei Phasen:  

1. Relevanzprüfung: In Phase 1 wird untersucht, für welche nach 
Artenschutzrecht zu berücksichtigenden Arten eine Betroffenheit 
frühzeitig mit geringem Untersuchungsaufwand ausgeschlossen 
werden kann bzw. welche Arten weiter zu untersuchen sind. In 
vielen Fällen kann in dieser Prüfstufe bereits ein Großteil der Ar-
ten ausgeschieden werden. 

2. Sofern im Rahmen der Relevanzprüfung eine mögliche Betroffen-
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heit von Arten nicht ausgeschlossen werden konnte (und eine Ab-
schichtung auf nachgelagerte Genehmigungsebenen nicht mög-
lich ist), erfolgt in Phase 2 eine vertiefende artenschutzrechtliche 
Untersuchung in zwei Schritten:  

− Bestandserfassung dieser Arten im Gelände 

− Prüfung der Verbotstatbestände für die dabei im Gebiet nach-
gewiesenen, artenschutzrechtlich relevanten Arten. 

Phase 1: Relevanzprüfung In der Relevanzprüfung kommen folgende Kriterien zur Anwendung:  

• Habitatpotenzialanalyse: Auf Grundlage einer Erfassung der am 
Eingriffsort bestehenden Habitatstrukturen wird anhand der be-
kannten Lebensraumansprüche der Arten - und ggfs. unter Be-
rücksichtigung vor Ort bestehender Störfaktoren - analysiert, wel-
che Arten am Eingriffsort vorkommen könnten. 

• Prüfung der geographischen Verbreitung, z. B. mittels der Arten-
steckbriefe der LUBW, der Brut-Verbreitungskarten der Ornitholo-
gischen Gesellschaft Baden-Württemberg (OGBW), Literatur- und 
Datenbankrecherche, Abfrage des Zielartenkonzepts (ZAK), evtl. 
auch mittels vorhandener Kartierungen und Zufallsfunde aus dem 
lokalen Umfeld. Damit wird geklärt, ob die Arten, die hinsichtlich 
der gegebenen Biotopstrukturen auftreten könnten, im Gebiet 
aufgrund ihrer Verbreitung überhaupt vorkommen können. 

• Prüfung der Vorhabenempfindlichkeit: Für die dann noch verblei-
benden relevanten Arten wird fachgutachterlich eingeschätzt, ob 
für die Arten überhaupt eine vorhabenspezifische Wirkungsemp-
findlichkeit besteht. Dabei sind frühzeitige Vermeidungsmaßnah-
men - im Sinne von einfachen Maßnahmen, mit denen Verbots-
tatbestände vorab und mit hinreichender Gewissheit ausge-
schlossen werden können - zu berücksichtigen. 

Durch die Relevanzprüfung wird das Artenspektrum der weiter zu 
verfolgenden Arten i. d. R. deutlich reduziert. Mit den verbleibenden 
Arten wird die "vertiefende artenschutzrechtliche Untersuchung" 
durchgeführt (s. nachfolgende Ausführungen zu Phase 2). Soweit in 
der Relevanzprüfung bereits eine projektspezifische Betroffenheit 
aller artenschutzrechtlich relevanten Arten ausgeschlossen werden 
kann, endet die Prüfung. Die Prüfschritte der Phase 2 sind dann nicht 
mehr erforderlich. 

Begriffsbestimmung Einige zentrale Begriffe des BNatSchG, die in der artenschutzrechtli-
chen Prüfung zur Anwendung kommen, sind vom Gesetzgeber nicht 
abschließend definiert worden. Daher werden eine fachliche Interpre-
tation und Definition zur Beurteilung der rechtlichen Konsequenzen 
notwendig. Die in dem vorliegenden Gutachten verwendeten Begriffe 
sind im Anhang dargestellt. Sie orientieren sich hauptsächlich an den 
durch die Bund/Länderarbeitsgemeinschaft Naturschutz, Land-
schaftspflege und Erholung (LANA, 2009) vorgeschlagenen und dis-
kutierten Definitionen. Für die ausführliche Darstellung wird darauf 
verwiesen. Im Anhang werden nur einige Auszüge wiedergegeben. 
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2.2.2 Festlegung der zu berücksichtigenden Arten 

 Neben allen Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie, welche die 
Artengruppen der Säugetiere, Reptilien, Amphibien, Schmetterlinge, 
Käfer, Libellen, Fische und Pflanzen umfasst, sind gemäß der Richtli-
nie über die Erhaltung der wild lebenden Vogelarten (Richtlinie 
79/409/EWG) alle in Europa natürlicherweise vorkommenden Vogel-
arten geschützt.  

Im Rahmen der meisten Planungen kann ein Großteil der Anhang IV-
Arten der FFH-Richtlinie bereits im Vorfeld ausgeschlossen werden 
(s. Kap. 5.2). Hinsichtlich der Vögel hat sich in der Gutachterpraxis 
gezeigt, dass es notwendig ist, Differenzierungen vorzunehmen. Un-
terschieden werden planungsrelevante Arten und „Allerweltsarten“.  

Nicht zu berücksichtigende 
Vogelarten 

„Allerweltsarten“, d. h. Arten, die weit verbreitet und anpassungsfähig 
sind und die landesweit einen günstigen Erhaltungszustand aufwei-
sen, werden in der artenschutzrechtlichen Prüfung i. d. R. nicht näher 
betrachtet. Bei diesen Arten kann im Regelfall davon ausgegangen 
werden, dass bei vorhabenbedingten Beeinträchtigungen nicht gegen 
die Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG ver-
stoßen wird: 

• Hinsichtlich des Lebensstättenschutzes im Sinne des § 44 Abs. 1 
Nr. 3, Abs. 5 BNatSchG ist für diese Arten im Regelfall davon 
auszugehen, dass die ökologische Funktion der von einem Vor-
haben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumli-
chen Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Abweichend von dieser Regelannahme sind aber Lebensraum-
verluste im Siedlungsbereich im Einzelfall kritischer zu beurteilen, 
da die Ausweichmöglichkeiten in einer dicht bebauten Umgebung 
möglicherweise geringer sind.  

• Hinsichtlich des Störungsverbotes (§ 44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG) 
kann für diese Arten auf Grund ihrer Häufigkeit grundsätzlich aus-
geschlossen werden, dass sich der Erhaltungszustand der lokalen 
Population verschlechtert. 

Wenn im Einzelfall eine größere Anzahl von Individuen oder Brutpaa-
ren einer weitverbreiteten und anpassungsfähigen Art von einem 
Vorhaben betroffen sein kann, ist diese Art jedoch in die vertiefende 
artenschutzrechtliche Prüfung einzubeziehen. 

Regelmäßig zu berücksichtigen ist bei diesen Arten das Tötungs- und 
Verletzungsverbot (§ 44 Abs. 1 Nr. 1, Abs. 5 Nr. 1 BNatSchG), indem 
geeignete Vermeidungsmaßnahmen zu treffen sind. 

Regelmäßig zu berücksichti-
gende Vogelarten 

Als planungsrelevante Vogelarten werden in der artenschutzrechtli-
chen Prüfung regelmäßig diejenigen Arten berücksichtigt, die folgen-
den Kriterien entsprechen: 

• Rote-Liste-Arten Deutschland (veröff. 2021, Stand 2020) und Ba-
den-Württemberg (veröff. 2022, Stand 2019) einschließlich RL-
Status "V" (Arten der Vorwarnliste) 

• Arten nach Anhang I der Vogelschutz-Richtlinie (VS-RL) 
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• Zugvogelarten nach Art. 4 Abs. 2 VS-RL 

• Streng geschützt nach der Bundesartenschutzverordnung (BArt-
SchVO) 

• Koloniebrüter 

 
 

3. Lebensraumstrukturen im Untersuchungsgebiet 

Habitatpotenzialanalyse Eine erste Begehung des Plangebiets zur Erfassung des Potenzials 
an Lebensraumstrukturen (Habitatstrukturen) wurde am 29.04.2019 
durchgeführt. Am 24.08.2023 fand eine Überprüfung des Geländes 
statt. Dabei wurden folgende (potenzielle) Habitatstrukturen festge-
stellt: 

• Gebäude mit Spitzdach, Dachgeschoss, Keller (Lamellen an 
Front) 

• Mit Pflastersteinen befestigter Parkplatz 

• Gehölzbestand mit Einzelbäumen bzw. Baumgruppen (Laub- und 
Nadelgehölze) und kleineren Hecken/Sträuchern (z.B. Eibe, 
Kirschlorbeer, Strauchrose, Zwergmispel), ohne Höhlenpotenzial 

• Rasengelände und beetartige Strukturen 

• Kleiner, vollständig verkleideter Schuppen (östliches Plangebiet) 

• Infocontainer der Fa. Wohnbau Layher (nordöstliches Plangebiet) 

 
 

4. Wirkfaktoren des Vorhabens 

Darstellung des Vorhabens Das bestehende Kirchengebäude wird abgerissen und die Grünstruk-
turen werden zum Großteil beseitigt (u.a. Gehölzrodung). Anschlie-
ßend wird das Grundstück neu bebaut. 

Relevante Vorhaben-
bestandteile 

Das geplante Vorhaben ist auf diejenigen Vorhabenbestandteile hin 
zu untersuchen, die eine nachteilige Auswirkung auf Arten oder Ar-
tengruppen haben können. Aus der Palette aller denkbaren Wirkfak-
toren (in Anlehnung an LAMBRECHT & TRAUTNER 2007) erfolgt 
eine Auswahl der bei diesem Vorhaben relevanten Wirkfaktoren: 

Baubedingte Wirkfaktoren • Baubedingte Inanspruchnahme potenzieller Habitatstrukturen 

• Störungen durch Lärm, Licht und menschliche Anwesenheit 

• Störungen durch Erschütterung/Vibration 

Anlagenbedingte Wirk-
faktoren 

• Überbauung und Nutzungsänderung  

• Veränderung der abiotischen Standortfaktoren durch Überbauung 

Betriebsbedingte Wirk-
faktoren 

• Störungen durch Lärm, Licht und menschliche Anwesenheit 
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5. Relevanzprüfung 

5.1 Europäische Vogelarten 

Weitverbreitete und anpas-
sungsfähige Vogelarten 

Aufgrund der Ausprägung des Plangebietes sowie der innerstädti-
schen Lage und der damit verbundenen, vorhandenen Störwirkungen 
(z. B. auch durch Prädatoren wie Katzen) sind als Brutvögel im Plan-
gebiet allenfalls weitverbreitete und anpassungsfähige Vogelarten zu 
erwarten. Für das Plangebiet sind als typische Vertreter dieser Arten-
gruppe zu nennen: Amsel (Turdus merula), Buchfink (Fringilla coe-
lebs), Mönchsgrasmücke (Sylvia atricapilla) und Zilpzalp (Phyllosco-
pus collybita). 

In den randlichen Grünstrukturen mit Einzelbäumen und kleineren 
Sträuchern ist ein Vorkommen und ggf. Bruten der genannten Arten 
nicht auszuschließen. Eine Verletzung oder Tötung dieser Vögel, 
insbesondere flugunfähiger Nestlinge und Gelege im Rahmen der 
Fällarbeiten kann jedoch unter Beachtung der gesetzlichen Vorgabe 
zum Rodungszeitraum (s. Kap. 4.2) ausgeschlossen werden.  

Die Begehung am 24.08.2023 ergab keine Änderung der Habi-
tatstrukturen. Aufgrund regelmäßiger Grünpflege befinden sich in den 
Gehölzen keine Höhlen, Totholzbereiche usw. Daher ist mit hinrei-
chender Sicherheit davon auszugehen, dass sich das Arteninventar 
nicht verändert hat. 

Gemäß den Erläuterungen in Kap. 2.2.2 werden bei diesen Arten die 
Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 Nr. 2 und 3 BNatSchG mit hin-
reichender Sicherheit nicht eintreten; daher erfolgt für diese Arten 
keine weitere Prüfung. 

Planungsrelevante  
Vogelarten 

Das Kirchengebäude weist nach wie vor keine Höhlen, Nischen oder 
andere als Niststätten geeigneten Strukturen auf. Auch weisen keine 
Spuren (Kot, Federn, alte Nester u. a.) auf eine Nutzung des Gebäu-
des bzw. der Außenfassade durch Vögel hin. Es haben sich keine 
Spalten oder Risse gebildet, die eine Ansiedlung von Nischenbrütern 
begünstigen würden. Das Vorkommen von gebäudebrütenden, pla-
nungsrelevanten Arten wie Haussperling (Passer domesticus; RL-
BW: V) oder Mauerseglern (Apus apus; RL-BW: V) kann daher auch 
nach neuerlicher Begutachtung vollständig ausgeschlossen werden. 

→ Eine vertiefende Bestandserfassung der Artengruppe Vögel ist 
nicht erforderlich. 

 

5.2 Arten der FFH-Richtlinie Anhang IV 

 In Baden-Württemberg kommen aktuell rund 76 der im Anhang IV der 
FFH-Richtlinie (FFH-RL) aufgeführten Tier- und Pflanzenarten vor. 
Ein Vorkommen im Plangebiet kann für einige Artengruppen aufgrund 
fehlender Lebensräume ohne detaillierte Untersuchung ausgeschlos-
sen werden, z. B. für die der Reptilien, Amphibien, Fische, Schmetter-
linge, Käfer, Libellen und Weichtiere. Für die übrigen Artengruppen 
gelten folgende Überlegungen: 

Säugetiere Während der Begehung am 29.04.2019 wurde das bestehende Kir-
chengebäude über eine Gebäudekontrolle auf ein mögliches Vor-



 
  

 

Neuapostolische Kirche Süddeutschland K.d.ö.R., Neubebauung Blumenstr. 7, Bietigheim-Bissingen, Plausibilisierung der artenschutzrechtlichen 
Relevanzprüfung 8 
Stand: 25.11.2024 

kommen von Fledermäusen hin untersucht. Das Kirchengebäude 
besitzt keinen separaten Dachboden. Einflugmöglichkeiten von au-
ßen in das Innere des Gebäudes bestehen nicht. Im Keller der Kirche 
sind keine Spuren (Kot, Futterreste, Mumien) von Fledermäusen zu 
finden. Spinnweben deuten darüber hinaus auf keine Nutzung der 
Räume durch Fledermäuse hin. Auch die Außenseite des Gebäudes 
wurde auf Spalten, Nischen oder potenzielle Einflüge unter Zuhilfe-
nahme eines Fernglases abgesucht. Hierbei konnten jedoch keine 
entsprechenden Strukturen oder Spuren nachgewiesen werden. 

Bei der Begehung am 23.08.2023 konnte keine Änderung der Habi-
tatstrukturen ermittelt werden. Auch hier wurden Gebäude und Ge-
hölze mit einem Fernglas untersucht. Die Zugänglichkeit des Gebäu-
des von außen, einschließlich der möglichen Entstehung von Quar-
tierpotenzial, ist weiterhin nicht gegeben, da sich weder Risse noch 
Spalten gebildet haben, und Fenster und Türen intakt geblieben sind. 
Im Dachbereich der Empore fand sich eine beschädigte Holzverklei-
dung (s. Fotodokumentation), jedoch ohne Zugang nach/ von außen. 
Zudem bieten die Gehölze im Vorgarten kein Höhlenpotenzial. 

Ein Vorkommen von Fledermäusen ist aus fachgutachterlicher Sicht 
auszuschließen. 

Für weitere im Anhang IV der FFH-Richtlinie aufgeführte Säugetierar-
ten (z. B. Haselmaus) bestehen im Plangebiet keine geeigneten Habi-
tatstrukturen. 

Hinsichtlich des § 44 Abs. 1 BNatSchG ist somit nicht von einer Ver-
letzung von Verbotstatbeständen bezüglich Säugetierarten auszuge-
hen.  

→ Vertiefte Untersuchungen der Artengruppe Säugetiere sind daher 
nicht erforderlich. 

 

5.3 Ergebnis der Plausibilitätsprüfung 

 Das Kirchengebäude weist keine geeigneten Nischen oder Spalten 
auf, die von Gebäudebrütern oder Fledermäusen genutzt werden 
können. In den Gehölzen im Plangebiet könnten jedoch weitverbreite-
te Vogelarten des Siedlungsraumes brüten.  

Unter Berücksichtigung der gesetzlichen Vorgabe zum Rodungszeit-
raum kann das Eintreten von Verbotstatbeständen nach § 44 Abs. 1 
BNatSchG ausgeschlossen werden. Weitere faunistische Untersu-
chungen sind nicht erforderlich; dem Vorhaben stehen somit aus ar-
tenschutzrechtlicher Sicht keine Bedenken entgegen. 
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Anhang  

Begriffsbestimmungen 

Europäisch geschützte Arten Zu den europäisch geschützten Arten gehören alle heimischen euro-
päischen Vogelarten sowie alle Arten nach Anhang IV der FFH-
Richtlinie. Für die nachfolgende Beurteilung sind demnach alle euro-
päischen Vogelarten sowie (potenzielle) Vorkommen der Arten des 
Anhangs IV der FFH-Richtlinie zu beachten. Diese sind einer Auflis-
tung der LUBW (2008) entnommen.  

Erhebliche Störung Eine Störung liegt nach LAUFER (2014) vor, wenn Tiere aufgrund 
einer unmittelbaren Handlung ein unnatürliches Verhalten zeigen 
oder aufgrund von Beunruhigungen oder Scheuchwirkungen, z. B. 
infolge von Bewegungen, Licht, Wärme, Erschütterungen, häufige 
Anwesenheit von Menschen, Tieren oder Baumaschinen, Umsiedeln 
von Tieren, Einbringen von Individuen in eine fremde Population oder 
aber auch durch Zerschneidungs-, Trenn- und Barrierewirkungen. 

Eine erhebliche Störung (und somit der Verbotstatbestand) liegt aber 
gem. §44 Abs. 1 Nr. 2 BNatSchG nur dann vor, wenn sich durch die 
Störung der Erhaltungszustand der lokalen Population verschlechtert. 

Fortpflanzungsstätte Alle Orte im Gesamtlebensraum eines Tieres, die im Verlauf des 
Fortpflanzungsgeschehens benötigt werden. Fortpflanzungsstätten 
sind z. B. Balzplätze, Paarungsgebiete, Neststandorte, Brutplätze 
oder -kolonien, Wurfbaue oder -plätze, Eiablage-, Verpuppungs- und 
Schlupfplätze oder Areale, die von Larven oder Jungen genutzt wer-
den. 

Ruhestätte Alle Orte, die ein Tier regelmäßig zum Ruhen oder Schlafen aufsucht 
oder an die es sich zu Zeiten längerer Inaktivität zurückzieht. Als Ru-
hestätten gelten, z. B. Schlaf-, Mauser- und Rastplätze, Sonnenplät-
ze, Schlafbaue oder -nester, Verstecke und Schutzbauten sowie 
Sommer- und Winterquartiere. 

Lokale Population Nach den Hinweisen der LANA (2009) ist eine lokale Population defi-
niert als Gruppe von Individuen einer Art, die eine Fortpflanzungs- 
oder Überdauerungsgemeinschaft bilden und einen zusammen-
hängenden Lebensraum gemeinsam bewohnen. Im Allgemeinen sind 
Fortpflanzungsinteraktionen oder andere Verhaltensbeziehungen 
zwischen diesen Individuen häufiger als zwischen ihnen und Mitglie-
dern anderer lokaler Populationen derselben Art. 

Hinsichtlich der Abgrenzung von lokalen Populationen wird auf die 
Hinweise der LANA (2009) verwiesen, in welchen lokale Populationen 
„anhand pragmatischer Kriterien als lokale Bestände in einem stö-
rungsrelevanten Zusammenhang" definiert sind. Dies ist für Arten mit 
klar umgrenzten, kleinräumigen Aktionsräumen praktikabel. Für Arten 
mit einer flächigen Verbreitung, z. B. Feldlerche, sowie bei revierbil-
denden Arten mit großen Aktionsräumen, z. B. Rotmilan, ist eine Ab-
grenzung der lokalen Population mitunter nicht möglich. 

Daher wird vom MLR (2009) empfohlen, als Abgrenzungskriterium für 
die Betrachtung lokaler Populationen solcher Arten auf die Naturräu-
me 4. Ordnung abzustellen. Wenn ein Vorhaben auf zwei (oder meh-
rere) benachbarte Naturräume 4. Ordnung einwirken kann, sollten 
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beide (alle) betroffenen Naturräume 4. Ordnung als Bezugsraum für 
die "lokale Population" der beeinträchtigten Art betrachtet werden. 

Bewertung des Erhaltungs-
zustandes 

Europäische Vogelarten 

Das MLR (2009) empfiehlt zur Beurteilung des Erhaltungszustands 
auf die Rote Liste und kommentiertes Verzeichnis der Brutvogelarten 
in Baden-Württemberg (Bauer et al. 2016) zurückzugreifen, solange 
keine offizielle Einstufung des Erhaltungszustandes vorliegt. Bei einer 
Einstufung in einer RL-Gefährdungskategorie zwischen 0 und 3 sowie 
bei Arten der Vorwarnliste ist von einem ungünstigen Erhaltungszu-
stand auszugehen. Sonstige Vogelarten sind bis zum Vorliegen ge-
genteiliger Erkenntnisse als „günstig" einzustufen.“ Dieser Empfeh-
lung wird gefolgt. 

Arten des Anhang IV FFH-Richtlinie 

Die Informationen über die aktuellen Erhaltungszustände der Arten 
des Anhang IV der FFH-RL in Baden-Württemberg sind der LUBW-
Aufstellung aus dem Jahre 2013 entnommen. 
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Fotodokumentation (faktorgruen, 24.08.2023) 

Kirchengebäude mit  
Fenstern, Lamellen und 
Spitzdach (Blick von Süden) 

 

Parkplatz mit angrenzen-
dem Gehölzbestand (Blick 
von Westen) 

 

Westseite des Gebäudes 
mit Rasenfläche, Hecke und 
Bäumen (Blick von Süden) 
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Ostseite des Gebäudes mit 
Infocontainer (Fa. Layher), 
Schuppen und Einzelgehöl-
zen (Blick von Süden) 

 

Gebäudefassade (Ostseite) 
mit geschlossenen Fenstern 
(Blick von Südosten) 

 

Vorgarten mit Ziergehölzen 
(Blick von Südwesten) 
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Versammlungssaal mit 
Dachverkleidung und 
Empore 

 

Dachverkleidung 
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Stirnseite mit Lamellen, unbewohnt 

 

Keller mit Spinnweben, ohne Kotspuren von Fledermäusen 

 




